
Stutbuchnachricht 
betr. Test auf Cerebelläre Abiotrophie 
 
Anlässlich der GV vom 27. März 2010 in Schönenwerd wurde folgende Ergänzung des Stutbuch-
reglements beschlossen: 
 
5.2. Test auf Cerebelläre Abiotrophie (CA-Test) 
Ab 1.1.2011 muss von jedem im Schweizer Stutbuch eingetragenen und zur Zucht eingesetzten 
Hengst ein CA-Test vorliegen. Der Test wird vom Stutbuch der SZAP in Auftrag gegeben. Der Besitzer 
erklärt schriftlich, dass er mit der Veröffentlichung des Resultates einverstanden ist (Deckhengstlis-
te, auf Anfrage von Drittpersonen). Die Kosten trägt der Besitzer. Für Zuchtstuten wird ein freiwilli-
ger CA-Test dringend empfohlen. 
 
Nachkommen von CA-frei getesteten Elterntieren müssen (vor ihrem Zuchteinsatz) nicht mehr ge-
testet werden. 
 
Sobald der CA-Test vom Labor, das unsere DNA-Abstammungsüberprüfungen durchführt, verfügbar 
ist, werden alle Fohlen anlässlich der DNA-Abstammungsüberprüfung des Fohlens gleichzeitig auf CA 
getestet. Der Besitzer erklärt schriftlich, dass er mit der Veröffentlichung des Resultates einver-
standen ist (Deckhengstliste, auf Anfrage von Drittpersonen). Die Kosten trägt der Besitzer. 
 
Die vor dem 1.1.2011 freiwillig gemachten CA-Tests werden anerkannt. Der jeweilige Test muss je-
doch vom entsprechenden Labor bestätigt werden. Die Bestätigung wird vom Stutbuch der SZAP ein-
geholt. 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
CA-Test für Zuchthengste 
 
Der CA-Test für Schweizer Zuchthengste ist erst ab 1. Januar 2011 obligatorisch. Es wird jedoch 
empfohlen diesen baldmöglichst machen zu lassen. Da praktisch von allen Hengsten eine Rückstell-
probe bei unserem Labor existiert, wird keine Haarprobe benötigt. Der Test wird auf Grund der be-
stehenden Rückstellprobe gemacht. Dadurch entfallen die Tierarztkosten. Die Bestellung des Tests 
muss jedoch zwingend über das Stutbuch erfolgen. 
 
CA-Test für Fohlen 
 
Der CA-Test wird von unserem Labor seit 3. Februar 2010 in Kooperation mit UC Davis, University of 
California, angeboten. Deshalb werden alle neu geborenen Fohlen ab Jahrgang 2010 getestet. 
Der Test wird gleichzeitig mit der DNA-Abstammungsüberprüfung gemacht und vom Stutbuch auto-
matisch in Auftrag gegeben. 
 
CA-Test für Zuchtstuten 
 
Für Zuchtstuten wird ein freiwilliger CA-Test dringend empfohlen.  
Da praktisch von allen Stuten eine Rückstellprobe bei unserem Labor existiert, wird keine Haarprobe 
benötigt. Der Test wird auf Grund der bestehenden Rückstellprobe gemacht. Dadurch entfallen die 
Tierarztkosten. Die Bestellung des Tests muss jedoch zwingend über das Stutbuch erfolgen.  
 
Da Nachkommen von CA-frei getesteten Elterntieren (vor ihrem Zuchteinsatz) nicht mehr getes-
tet werden müssen, ist es billiger einmal die Stute testen zu lassen als jeden Nachkommen. 

 

Hier 2 Links mit vielen Information zur Cerebellären Abiotrophie 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Zerebell%C3%A4re_Abiotrophie 
http://www.cerebellar-abiotrophy.org/ 
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